Merkblatt Notüberbrückung (Variante 1)
Grundsätzliches
Sozialhilfe und insbesondere Soforthilfe wird dann gewährt, wenn die bedürftige Person sich nicht selbst helfen kann, und wenn Hilfe von dritter Seite nicht oder nicht rechtzeitig erhältlich ist. Soforthilfen werden gewährt, wenn eine Notlage nicht ohne sofortige Massnahmen behoben werden kann. 
Wesentliche Bestandteile für die Gewährung einer Soforthilfe sind somit: 
· Notlage inkl. zeitlicher Dringlichkeit (unaufschiebbar)

· Keine Möglichkeit die Notlage durch Selbsthilfe oder Hilfe Dritter zu überbrücken bzw. zu beseitigen

Keine Soforthilfen können geleistet werden, für Notlagen welche auch im ordentlichen Verfahren behoben werden können und/oder diese nicht die nötigsten Grundbedürfnisse betreffen. 

Arten von Soforthilfen
Beratung/Vermittlung

Eine Notlage kann durch Beratung bzw. Vermittlung des Sozialamtes beseitigt werden. (Mahnstopp, Telefon Vermieter, usw.)
Notüberbrückungen
Die hilfesuchende Person ist ausserstande, für die notwendigsten Grundbedürfnisse (Lebensmittel) bis zum Erstgespräch aufzukommen.
Kostengutsprachen

Die Situation erfordert eine sofortige, subsidiäre Kostengutsprache seitens des Sozialamtes (z.B. lebensnotwendige Medikamente, Unterkunft, dringliche ärztliche Behandlung).
Formen  / Höhe der Notüberbrückung

· Lebensmittelgutscheine (z.B. eines Grossverteilers) 
· Geld-Lestungen
· Höhe der Notüberbrückung:

· max. Fr. 20.— pro Tag je erw. Person

· max. Fr. 10.— pro Tag  je Kind
Die Form sowie die Höhe der jeweiligen Notüberbrückung muss individuell, der jeweiligen Situation angepasst, gewährleistet werden. 
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